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Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Paul Kiss und Kollegen 
vom 20. März 1991, Nr. 780/J, betreffend Vorgänge im Finanzamt 
Oberwart, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Oie in den vorliegenden Fragen 1 bis 13 erhobenen Vorwürfe und Be
hauptungen betreffen zum Teil die Amtsführung und zum Teil die Pri
vatsphäre des Vorstandes des Finanzamtes Oberwart. Ich habe bisher von 
diesen Vorwürfen und Behauptungen von anderer Seite keine Kenntnis er
halten. Grundsätzlich möchte ich jedoch feststellen, daß Maßnahmen 
dienstrechtlicher Natur nicht schon allein aufgrund von Vorwürfen oder 
Behauptungen getroffen werden können. Ich habe daher die Interne Revi
sion meines Ressorts mit der Prüfung der in der vorliegenden Anfrage 
erhobenen Vorwürfe und Behauptungen betraut. Gemäß der Revisions
ordnung des Bundesministeriums für Finanzen wird sie mir dazu Bericht 
erstatten. 

Abschließend möchte ich zur Frage 14 festhalten, daß die Kraftfahr
zeugsteuer vom Anwendungsbereich des Finanzstrafgesetzes ausgenommen 
ist. Eine finanzstrafrechtliche Verfolgung wegen Hinterziehung der 
Kraftfahrzeugsteuer ist daher nicht möglich. 

748/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




